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Allgemeine Hausordnung 

des Hortes Kinderfilmstudio 
Stand: März 2026 

 

1. Öffnungszeiten 

Der Hort ist an Schultagen von 06:00–07:00 Uhr sowie von 12:30–17:30 Uhr geöffnet. 

2. An- und Abmeldung 

Kinder müssen sich beim Betreten und Verlassen des Hortes mit ihrem Chip bei einer 

pädagogischen Fachkraft an- bzw. abmelden. Aktuelle Einträge im Elternheft sind vorzulegen. 

3. Aufenthaltsdokumentation 

Kinder markieren ihren aktuellen Aufenthaltsort an der Klammertafel, damit jederzeit 

nachvollziehbar ist, wo sie sich befinden. 

4. Aufbewahrung persönlicher Gegenstände 

Schultaschen werden im Mappenfach oder Schließfach, Jacken an der Garderobe oder im 

Schließfach aufbewahrt. 

5. Abholen und selbstständiges Gehen 

Beim Abholen oder eigenständigen Verlassen des Hortes melden sich Kinder an der 

Klammertafel ab und bestätigen dies mit ihrem Chip beim Flurdienst. 

6. Verlassen des Hortes 

Das Verlassen des Hortes ohne vorherige Abmeldung ist nicht gestattet. 

7. Hausaufgaben 

Der Weg zum Hausaufgabenraum ist zügig und auf dem kürzesten Weg zu gehen. Während 

der Hausaufgabenzeit ist ruhiges und konzentriertes Arbeiten erforderlich, um auch anderen 

Kindern ein störungsfreies Lernen zu ermöglichen. 

8. Raumregeln 

In allen Themenräumen sind die jeweils geltenden Raumregeln einzuhalten. Bei 

wiederholten Verstößen kann der Aufenthalt auf Räume beschränkt werden, in denen 

dauerhaft eine pädagogische Fachkraft anwesend ist. 

9. Toilettennutzung 

Die Toilettenräume sind ausschließlich für den vorgesehenen Zweck zu nutzen. Nach der 

Benutzung sind die Toiletten zu spülen, die Türen zu schließen und die Hände gründlich zu 

waschen. 
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10. Nutzung der Räumlichkeiten 

Kinder dürfen sich nur in den für den Hortbetrieb freigegebenen Räumen im Erdgeschoss 

und in den von pädagogischen Fachkräften begleiteten Klassenräumen aufhalten. Alle 

anderen Bereiche, insbesondere obere Etagen und nicht genutzte Klassenräume, bleiben 

verschlossen. 

11. Sportplatznutzung 

Der Sportplatz darf nur genutzt werden, wenn die Öffnungsanzeige (Fahne) dies signalisiert. 

Spielgeräte werden ausschließlich durch eine pädagogische Fachkraft oder Kindern mit 

entsprechenden Befugnissen am Gerätehaus ausgegeben. 

12. Umgang mit Materialien und Einrichtungen 

Materialien und Spielgeräte sind pfleglich zu behandeln und nach Gebrauch aufzuräumen. 

Grob fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigungen verpflichten das Kind bzw. die 

Erziehungsberechtigten zum Ersatz. 

13. Sicherheit im Außengelände 

Zur Unfallvermeidung ist das Klettern auf Absperrungen, Fensterbänke und Blumengitter 

untersagt. Die Kletterspinne darf nur genutzt werden, wenn die Öffnungsanzeige („Oskar“-

Fahne) dies erlaubt. 

14. Mitbringen privater Gegenstände 

Wertvolle Spielsachen sollten nach Möglichkeit zu Hause bleiben. 

• Handys und Smartwatches dürfen während der Hortzeit nicht genutzt werden. 

• Smartwatches sind aufgrund von Funktionen wie unbemerktem Mithören, Aufnahme 

von Gesprächen, Fotos und Videos sowie möglicher Verstöße gegen die Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) verboten. 

• Diese Geräte sind ausgeschaltet im Rucksack oder in der Schultasche aufzubewahren 

und dürfen erst nach Verlassen des Hortes wieder eingeschaltet werden. 

Der Hort übernimmt keine Haftung für Verlust, Beschädigung oder Verschmutzung 

von mitgebrachten Gegenständen, Kleidungsstücken, Wertgegenständen oder 

Bargeld. Dies gilt auch für Gegenstände, die zu besonderen Aktionstagen (z. B. 

Spielzeugtag, Fahrzeugtag) mitgebracht werden. 

15. Verhalten und Gewaltprävention 

Kinder haben sich so zu verhalten, dass weder sie selbst noch andere Personen gefährdet 

oder verletzt werden. Respektvoller, gewaltfreier Umgang ist verpflichtend. 

Jede Form von Gewalt – ob körperlich, verbal oder psychisch – ist untersagt. 

Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen gegen die Hausordnung behält sich 

der Hort vor, geeignete pädagogische oder organisatorische Maßnahmen bis hin zum 

Ausschluss aus der Betreuung einzuleiten. 


